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Satzung Förderverein „Trelleborg-Schule“ (aktualisierte Fassung Mai 06) 
 

§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 (1) Der Verein führt den Namen “Förderverein Trelleborg-Schule " . Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der 

Eintragung lautet der Name  “Förderverein Trelleborg-Schule".                                               
(2) Sitz des Vereins ist Berlin. 
(3) Geschäftsjahr des Vereins ist der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August.  
§ 2   Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

 (1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung sowie die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler der 
Trelleborg-Schule ,Grundschule in Berlin-Pankow, bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Förderung durch den Verein soll 
in keinem Fall staatliche Aufgaben ersetzen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch eigene Aktivitäten (z.B. Unterhaltung 
von Arbeitsgemeinschaften, Durchführung kultureller und sportlicher Veranstaltungen) sowie durch finanzielle Unterstützung 
(z.B. Beschaffung von Geld-, Sachspenden und Fördermitteln). 

 (2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 (4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 (5) Bei Auflösung  des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an das Deutsche 
Rote Kreuz Berlin, das es unmittelbar und ausschließlich für mildtätige und gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
§ 3   Erwerb der Mitgliedschaft 

 (1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, die das 6. Lebensjahr vollendet hat  und jede juristische Person des 
privaten oder öffentlichen Rechts werden. 
(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht 
verpflichtetet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aushändigung einer Mitglieds-
bestätigung. 

 (3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden 
soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch vom gesetzlichen Vertreter zu unter-
schreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 
§ 4   Beendigung der Mitgliedschaft 

     (1) Die Mitgliedschaft endet:            
a) mit dem Tod des Mitglieds (bei natürlichen Personen) ; durch Auflösung des Mitgliedes (bei juristischen Personen) 
b) durch Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied  
c) durch Streichung von der Mitgliederliste 
d) durch Ausschluss  
(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 
wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung ange-
droht wurde. Der Beschluss des Vorstandes soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 
(3) Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluss des Vorstands aus 
dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die 
Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und zuzustellen. Gegen den Beschluss kann das Mitglied inner-
halb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich 
dem Ausschließungsbeschluss. 
§ 5   Mitgliedsbeiträge 
(1) Von den Mitgliedern des Vereins werden Jahresbeiträge erhoben, die jeweils innerhalb des 1. Monats des Geschäftsjahres 
(bis zum 30. September) im Voraus fällig sind. 

 (2) Über die Höhe des Jahresbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. Sie kann den Beitrag für sozial bedürftige 
Personen ermäßigen oder ganz erlassen. 

 § 6  Organe des Vereins 
 (1)  Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7   Der Vorstand 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassierer.  

 (2) Jedes Vorstandsmitglied ist allein zur Vertretung des Vereines befugt. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise 
beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 2500,-€ die vorherige Zustimmung der Mitglie-
derversammlung erforderlich ist. 
§ 8   Zuständigkeit des Vorstandes 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung in die Zuständigkeit der 
Mitgliederversammlung fallen. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes 
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§ 9  Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis eine 
Neuwahl erfolgt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins 
gewählt werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitgliedes. 
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds. 
§ 10  Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden 
einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll ein-
gehalten werden. 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden. 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschluss-
fassung zustimmen. 
§ 11   Die Mitgliederversammlung 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes 
Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein 
Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 
(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das kommende Geschäftsjahr, 
b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, Entlastung des Vorstandes 
d) Entgegennahme des Finanzberichtes des Kassenwartes 
e) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
e) Wahl und Abberufung des Vorstands, Wahl der Kassenprüfer 
f)  Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags, 
g) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung, 
h) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand. 
§ 12   Einberufung der  Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 2 Wochen durch 
persönliche Einladung in Schriftform einzuberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu 
geben. Über Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Ver-
sammlung. 
§ 13   Außerordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn 
mindestens ein Viertel der Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. 
§ 14   Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder vom 
Kassenwart geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Dis-
kussion einem Wahlleiter übertragen werden. 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich erfolgen, wenn ein Viertel der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  
(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von neun Zehnteln erforderlich. Die Änderung des 
Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mit-
gliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
(4) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl ent-
scheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Pro-
tokollführer zu unterzeichnen ist. 
§ 15   Auflösung des Vereins  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden. 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende ge-
meinsam die Liquidatoren. 
(3) Das nach der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an das Deutsche Rote Kreuz Berlin (§ 2 Abs. 5). 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert. 


